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Warnleuchte Risiko:
Rechtliche Fallstricke bei der 
Existenzgründung
Möchten sich Zahnärzte niederlassen, können sie entweder eine Praxis neu gründen 
oder eine bereits bestehende Praxis übernehmen. Der vorliegende Artikel beschäftigt 
sich mit der Praxisübernahme als häufigster Form der Existenzgründung. Ein solches 
Vorhaben ist mit vielen rechtlichen Fragestellungen verbunden, von denen einige nach
folgend beleuchtet werden. Bei der Gestaltung des Kaufvertrages gibt es typische Feh
lerquellen, deren Vermeidung für eine erfolgreiche Praxisübernahme elementar ist. 

Fest steht: Jede Praxisübernahme ist ein 
Einzelfall, weshalb Musterverträge zwar 
Anhaltspunkte geben, aber keine indivi-
duelle Beratung ersetzen können. 

Kaufvertrag unter auf
schiebender Bedingung

Grundsätzlich sollte niemals ein gänzlich 
bedingungsloser Kaufver trag unter-
schrieben werden. Für den Praxiskäufer 
ist es wichtig, dass die Praxisübergabe 
sowie die Kaufpreiszahlung unter der auf-
schiebenden Bedingung der bestands-
kräftigen oder zumindest wirksamen Zu-
lassung stehen. Beide Vertragsparteien 
sollten sich vertraglich dazu verpflichten, 
alles Erforderliche zu veranlassen (inkl. 
Erklärungen gegenüber den Zulassungs-
gremien), damit die Praxisübernahme im 
geplanten Zeitrahmen erfolgen kann. 

Der Vermieter der Praxisräume muss ver-
bindlich entweder dem Eintritt in den be-
stehenden Mietvertrag oder dem Ab-
schluss eines neuen Mietvertrages zustim-
men. Wenn die Fortführungsmöglichkeit 
im Mietvertrag nicht geregelt ist oder eine 
entsprechende Erklärung des Vermieters 
noch nicht vorliegt, sollte der Kaufvertrag 

unter der aufschiebenden Bedingung der 
Erklärungsabgabe des Vermieters stehen. 

Praxisunterlagen und  
Belange genau betrachten

Unabdingbar ist die vorherige kritische 
Durchsicht der Praxisunterlagen, die auch 
der Kaufpreisermittlung zugrunde liegen 
(etwa Übersicht der Behandlungsfälle, KZV- 
Abrechnungen, Einnahmen-Überschuss- 
Rech nungen der letzten drei Jahre). Der 
Pra xisverkäufer sollte zumindest versi-
chern, die Praxis bis zur Übergabe im bis-
herigen Umfang weiterzuführen. Hinsicht-
lich etwaiger Verbindlichkeiten, die ihren 
Entstehungsgrund in der Zeit bis zum 
Übertragungsstichtag haben, sollte sich 
der Praxiskäufer vertraglich freistellen 
lassen. Zu beachten ist, dass die gesetz-
liche Gewährleistungsfrist für Füllungen 
und Zahnersatz zwei Jahre beträgt. 

Gelebte Arbeits
verhältnisse vs. vertrag
lich vereinbarte

Mit der Übernahme einer Praxis geht der 
Eintritt in bestehende Arbeitsverhältnisse 
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einher. Häufig wird verkannt, 
dass die Arbeitsverhältnisse 
so übernommen werden, wie 
sie tatsächlich gelebt wer-
den, und nicht zwangsläufig 
so, wie sie ursprünglich 
schriftlich festgehalten wor-
den sind. Der Praxiskäufer 
muss sich daher vorab das 
Lohnjournal sowie ggf. die Ar-
beitsverträge (jeweils anony-
misiert) vorlegen lassen. 

Kenntnisse zu ex
ternen Verträgen

Auch für die Übernahme 
sonstiger praxisbezogener 
Verträge, etwa über Tele-
fonanschluss, Homepage, 
Software, Wartung oder 
Leasing, sollte im Kaufver-
trag eine Regelung getrof-
fen werden, zur Übernahme
muss auch der Vertragspartner zustim-
men. In bestehende Sachversicherungs-
verträge tritt der Praxiskäufer automa-
tisch mit Eigentumserwerb der versicher-
ten Praxisgegenstände ein, kann diese 
aber außerordentlich kündigen. 

Besonderes Handling 
der Patientenkartei

Ein häufiger Irrglaube ist, dass die be-
stehende Patientenkartei bedingungslos 
übertragen werden kann. Aus Gründen 
des Datenschutzrechts und der (zahn-)
ärztlichen Verschwiegenheitspflicht kann 
diese jedoch nur mit Zustimmung der Pa-
tienten an den Praxiskäufer übergehen. 
Im Kaufvertrag sollten die Verwahrung 
und die Zugriffsrechte auf die Patienten-
kartei geregelt werden. 

Nicht vergessen: 
Wettbewerbsverbot und 
Praxisinventar

Aus Sicht des Praxiskäufers ist ein Wett-
bewerbsverbot bedeutsam, um einer kon-
kurrierenden Niederlassung des Praxisver-
käufers vorzubeugen. Die entsprechende 
Klausel im Kaufvertrag muss räumlich, 
zeitlich und inhaltlich nach rechtlichen 
Maßstäben begrenzt werden und sollte mit 

einer Vertragsstrafe versehen 
sein, um den Praxiskäufer wir-
kungsvoll zu schützen.

Die Übernahme von Praxisinven-
tar ist mittels transparenter Anla-
gen zu regeln. Etwaige Gewähr-
leistungsansprüche des Praxisver-
käufers gegen Dritte sollte sich 
der Praxiskäufer abtreten lassen. 

Achtung bei BAG & Co.

Sollte nicht eine Einzelpraxis, son-
dern Anteile an einer Praxis-
gemeinschaft, einer Berufs-
ausübungsgemeinschaft (BAG) 
oder einem (Zahn)Medizini-
schen Versorgungszentrum 
übernommen werden, erge-
ben sich einige Besonderhei-
ten. Ein typischer Fehler liegt 
darin, vor Einstieg in die Praxis 
nicht den bestehenden Gesell-

schaftsvertrag zu prüfen. Bei Verträgen 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) – bei Praxisgemeinschaften und 
BAG die häufigste Rechtsform – ist ins-
besondere auf Folgendes zu achten: Mit-
spracherechte, Übernahmerechte bzw. 
-pflichten, Kündigungsrechte und -fristen, 
Sicherstellung der Beteiligung aller Ge-
sellschafter am Gewinn und Verlust der 
Gesellschaft. Zur Haftung ist zu wissen, 
dass in einer GbR jeder Gesellschafter 
auch mit seinem Privatvermögen für die 
Gesellschaftsverbindlichkeiten haftet. 
Tritt ein neuer Gesellschafter in eine GbR 
ein, haftet er im Außenverhältnis außer-
dem für Altverbindlichkeiten, daher sollte 
dessen Freistellung im Innenverhältnis 
vereinbart werden.
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